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§ 24 T-HG
 T-HG - Heimgesetz 2005, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.02.2022

(1) Die Kurzzeitp ege für betreuungs- oder p egebedürftige Personen umfasst die zeitlich befristete stationäre oder

mobile P ege im Fall einer akuten Notsituation nach einem unerwarteten Krankenhausaufenthalt oder im Fall der

Verhinderung der Hauptpflegeperson.

(2) Die quali zierte Kurzzeitp ege (Übergangsp ege) umfasst eine rehabilitative P ege und Betreuung im Ausmaß von

bis zu maximal 90 Tagen pro Kalenderjahr, die ausschließlich in speziellen Übergangsp egeeinrichtungen erbracht

wird, mit denen das Land Tirol eine Leistungsvereinbarung nach § 16 oder nach § 44 Abs. 2 abgeschlossen hat.
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